
  

  
  
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         17.11.2023 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Sportausschusses vom 11.10.2023: 

 
zu 5.1 Haushaltskonsolidierungskonzept – Fortschreibung ab dem 

Haushaltsjahr 2024 – und Haushaltssatzung, Haushaltsplanung für 
das Haushaltsjahr 2024 sowie den Beteiligungsbericht 2022 
Vorlage: VII/2023/06097 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:   vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Stadtrat beschließt die Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 
ab dem Haushaltsjahr 2024. Der Oberbürgermeister wird mit der Fortführung der 
Umsetzung des Konzeptes beauftragt. Finanzielle Auswirkungen des 
Haushaltskonsolidierungskonzeptes sind in den Haushalt 2024 und in die 
Finanzplanung der Folgejahre einzustellen. 

 
2. Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung 2024 mit dem Haushaltsplan 2024. 

 
3. Der Stadtrat nimmt den Beteiligungsbericht 2022 zur Kenntnis. 

 
 
 
 
 
 

 

 



  

  
 

 

 

F.d.R. 

 

 
____________________________ 
 
René Lukas 
stellv. Protokollführer 



  

  
 



  

  
 
 
Stadt Halle (Saale)         17.11.2023 
 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Sportausschusses vom 11.10.2023: 

 
zu 5.2 Generalsanierung Stadtbad  

Fördermittelbesicherung während zeitlicher Bindefrist 
Vorlage: VII/2023/06246 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:   einstimmig zugestimmt 
 
 

 

Beschlussempfehlung: 
 

1. Die Stadt Halle (Saale) befürwortet die Maßnahme „Generalsanierung Stadtbad“. 
 

2. Für den Fall der Rückübertragung des Stadtbades an die Stadt Halle (Saale) nach 
Durchführung der Generalsanierung verpflichtet sich diese, bei einem Verkauf der 
Liegenschaft durch die Stadt Halle (Saale) vor Ablauf der zeitlichen Bindefrist von 
fünfundzwanzig Jahren 
 
a) einen vom Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt festzusetzenden angemessenen 
Betrag als Ausgleich für den der Immobilie durch die Gewährung der 
Landesfördermittel zugeflossenen Wertzuwachs an das Land Sachsen-Anhalt 
abzuführen, falls dieser die Höhe des Verkaufspreises beeinflusst  
 
und 
b) einen von der/dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien 
festzusetzenden angemessenen Betrag als Ausgleich für den der Immobilie durch die 
Gewährung der Bundesfördermittel zugeflossenen Wertzuwachs an die 
Bundesrepublik Deutschland abzuführen, falls dieser die Höhe des Verkaufspreises 
beeinflusst.  
 

 
3. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, alle zur beschlussgemäßen Umsetzung 

notwendigen Erklärungen abzugeben und Maßnahmen einzuleiten.  
 
 



  

  
 

 

 

 

 

F.d.R. 

 

 
____________________________ 
 
René Lukas 
stellv. Protokollführer 



  

  
 



  

  
 
 
Stadt Halle (Saale)         17.11.2023 
 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Sportausschusses vom 11.10.2023: 

 
zu 5.2.1 Änderungsantrag der Fraktion Hauptsache Halle zur 

Beschlussvorlage Generalsanierung Stadtbad (VII/2023/06246) 
Vorlage: VII/2023/06359 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:   erledigt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Beschlussvorschlag wird um folgenden Punkt ergänzt:  
 

4. Der Stadtrat beschließt das im Ergebnis des Planungsprozesses erarbeitete 

Nutzungskonzept des historischen Stadtbades als Grundlage für den Betrieb des 

Bades im Rahmen des Bäderfinanzierungsvertrages . 

 

 

 

 

F.d.R. 

 

 
____________________________ 
 
René Lukas 
stellv. Protokollführer 



  

  
 
Stadt Halle (Saale)      17.11.2023 
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